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Verhinderung des zuständigen Gerichts.
§ 15

Ist das an sich zuständige Gericht in einem einzelnen 
Falle an der Ausübung des Richteramts rechtlich oder tat
sächlich verhindert, oder ist von der Verhandlung vor die
sem Gericht eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit 
zu besorgen, so hat das zunächst obere Gericht die Unter
suchung und Entscheidung dem gleichstehenden Gericht 
eines anderen Bezirkes zu übertragen.

Einwand der Unzuständigkeit.
§ 1 6

Der Angeschuldigte muß den Einwand der Unzuständig
keit in der Hauptverhandlung bis zur Verlesung des Be
schlusses über die Eröffnung des Hauptverfahrens geltend 
machen.

Anm.: § 16 ist durch Art. 4 Ziff. 1 h des Ges. zur Änderung von Vor
schriften des Strafverfahrens und des Gerichtsverfassungsgesetzes vom 
28. Juni 1935 (RGBl. I S. 844) geändert worden. Die weitere Änderung 
durch Art. 2 Abs. 2 der VO über die Beseitigung des Eröffnungsbeschlusses 
im Strafverfahren vom 13. August 1942 (RGBl. I S. 512) gilt nicht mehr.

Entscheidung in der Voruntersuchung.
§ 17

Durch eine Entscheidung, welche die Zuständigkeit für 
die Voruntersuchung feststellt, wird die Zuständigkeit auch 

. für das Hauptverfahren festgestellt.
Anm.: Durch Art. 4 Ziff. 1 i des Ges. zur Änderung von Vorschriften 

des Strafverfahrens und des Gerichtsverfassungsgesetzes vom 28. Juni 1935 
(RGBl. I S. 844) war § 17 gestrichen worden.

Prüfung von Amts wegen.
§ 18

Nach Eröffnung des Hauptverfahrens darf das Gericht 
seine Unzuständigkeit nur auf Einwand des Angeklagten 
aussprechen.

Anm.: Durch Art. 2 Abs. 4 der VO über die Beseitigung des Eröffnungs
beschlusses im Strafverfahren vom 13. August 1942 (RGBl. I S. 512) war 
der § 18 geändert worden.
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